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Mit einer Ausnahme wurden alle in
diesem Band enthaltenen Beiträge im
Rahmen einer Konferenz über die Zu-
kunft des Wohlfahrtsstaates im De-
zember 1984 präsentiert, welche das
Europäische Zentrum für Arbeit und
Gesellschaft sowie die Wirtschafts fa-
kultät der Universität Limburg in
Maastricht veranstalteten.

L. Kok und C. de Neubourg bieten
einen Überblick über die langfristige
Arbeitszeitentwicklung in acht Indu-
striestaaten. Weiters vergleichen sie
die Ergebnisse von zwölf makroöko-
nomischen Modellrechnungen über
die Auswirkungen einer Arbeitszeit-
verkürzung auf das Beschäftigungsni-
veau und andere wichtige Zielvaria-
blen. Aus beiden Abschnitten wird
deutlich, welche Faktoren unter ver-
schiedenen Bedingungen für die zu
untersuchenden Zusammenhänge
von ausschlaggebender Bedeutung
sind.

R. Schettkat analysiert die Effekte
einer Arbeitszeitverkürzung auf die
Arbeitskosten und die öffentliche
Hand anhand des Beispiels Bundes-
republik Deutschland. Der Autor er-
wartet von einer Arbeitszeitverkür-
zung nur wenig zusätzliche Beschäfti-
gung, da im Falle eines vollständigen
Lohnausgleichs die Kosten steigen
und die Gewinne abnehmen, ohne
Lohnausgleich aber die private Nach-
frage sinkt. Da das Budget der öffent-
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lichen Hand unter bestimmten Um-
ständen von einer Arbeitszeitverkür-
zung profitiert, empfiehlt Schettkat
die Finanzierung der Arbeitszeitver-
kürzung aus den zu erwartenden
Überschüssen.

W. Dercksen und J. Soeters befas-
sen sich mit der Arbeitszeitpolitik so-
wie dem Zusammenhang zwischen
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und
Fortbestand des Wohlfahrtsstaates in
den Niederlanden. In der Erwartung
der Einnahmen aus der Erdgasförde-
rung und anhaltend raschen Wirt-
schaftswachstums erfolgte in der er-
sten Hälfte der siebziger Jahre ein
großzügiger Ausbau des Systems der
Sozialtransfers. Der dramatische An-
stieg der Arbeitslosigkeit Anfang der
achtziger Jahre (von 6,0 Prozent 1980
auf 13,9 Prozent 1984) brachte die
staatlichen Finanzen aus dem Gleich-
gewicht. 1982betrug das Nettobudget-
defizit 10,8 Prozent des Volkseinkom-
mens. Die Regierung reagierte mit we-
sentlichen Kürzungen der Sozialtarife.

Aus den Erfahrungen in der jünge-
ren Vergangenheit und makroökono-
mischen Modellberechnungen ging
hervor, daß rascheres Wachstum al-
lein zur Wiederherstellung der Vollbe-
schäftigung bei weitem nicht ausrei-
chen würde. Ergänzende Maßnahmen
waren notwendig, um die Arbeitslo-
senrate zu senken und die finanzielle
Basis des Wohlfahrtsstaates zu
stärken.

Für die achtziger Jahre prognosti-
zierte das Zentrale Plan büro einen An-
stieg des Arbeitsangebots von insge-
samt 15,1 Prozent. Sowohl die Bevöl-
kerung im arbeitsfähigen Alter als
auch die Erwerbsbeteiligung der
Frauen nimmt rasch zu. Anreize zur
freiwilligen Inanspruchnahme einer
frühzeitigen Pensionierung sollen den
Angebotszuwachs bremsen. Die in
den Kollektivverträgen für 1986/87
enthaltenen diesbezüglichen Regelun-
gen reduzieren das Alter für eine frei-
willige Inanspruchnahme einer Früh-
pension auf durchschnittlich 60,5
Jahre.



Arbeitsumverteilung durch Arbeits-
zeitverkürzung sollte, darin bestand
zwischen Gewerkschaften und Arbeit-
gebern Einigkeit, unter Wahrung der
Konkurrenzfähigkeit der niederländi-
schen Exporteure erreicht werden. Im
November 1982 vereinbarten die So-
zialpartner ein zentrales Abkommen
für den gesamten privaten Sektor.
Darin verzichteten die Gewerkschaf-
ten auf den Teuerungsausgleich in
den Jahren 1983 und 1984 sowie im
ersten Halbjahr 1985. Die solcherart
freigewordenen Mittel sollten von den
Betrieben zur Finanzierung von Ar-
beitsumverteilung eingesetzt werden.
Dieser Abtausch von Reallohnverlust
gegen Beschäftigungssicherung und
-ausdehnung stellte in Westeuropa ein
einzigartiges Phänomen dar.

Die hohe und rasch steigende Ar-
beitslosigkeit setzte die Arbeit-
nehmerorganisationen in Zugzwang.
Die traditionellen beschäftigungspoli-
tischen Maßnahmen hatten sich als
unwirksam erwiesen oder standen aus
budgetären Gründen nicht zur Verfü-
gung. Die konservativ-liberale Koali-
tionsregierung kündigte eine weitere
staatlich verordnete Lohnpause an.
Unter diesen überaus ungünstigen
Umständen nützten die Gewerkschaf-
ten die Chance, eine ohnehin unab-
wendbare Einkommenskürzung ohne
jegliche Kompensation in eine Ein-
kommenskürzung mit Arbeitszeitver-
kürzung und -umverteilung umzu-
wandeln.

Die Einzelheiten der Arbeitszeitver-
kürzung wurden in den Kollektivver-

trägen auf Branchen- und Unterneh-
mensebene festgelegt. Die Mehrzahl
der Abkommen für die Jahre 1983 bis
1985 beinhaltete eine Senkung der
Jahresarbeitszeit um 5 Prozent. Bis
Ende 1985wurden etwa 25 Prozent der
Arbeitszeitverkürzung in positive Be-
schäftigungseffekte umgesetzt. Dieses
unter den Erwartungen liegende Er-
gebnis ist zum einen darauf zurückzu-
führen, daß viele Betriebe aus kon-
junkturellen Gründen die Betriebszei-
ten in Einklang mit den Arbeitszeiten
reduzierten oder vorhandene Überka-
pazitäten an Arbeitskräften besser
auszulasten vermochten. Zum ande-
ren begünstigte die Umsetzung der
Arbeitszeitverkürzung in Form von
zusätzlichen freien Tagen oder Halbta-
gen die flexible Anpassung des ver-
fügbaren Arbeitsvolumens an die Aus-
lastungsschwankungen. Das Haupter-
gebnis der ersten Runde der Arbeits-
zeitverkürzungen war somit eine Zu-
nahme der Arbeitsproduktivität. Erst
die für die Jahre 1985 und 1986 ver-
einbarten Arbeitszeitverkürzungen
brachten deutlich höhere Beschäfti-
gungseffekte mit sich.

K. Hinrichs, C. Offe und H. Wiesen-
thaI sind mit den übrigen Autoren
prinzipiell einig, daß die Senkung der
Arbeitszeit ein wirkungsvolles Instru-
ment gegen die Arbeitslosigkeit dar-
stellt. Sie schlagen allerdings im Ge-
gensatz zur bundesdeutschen Praxis
der letzten Jahre eine Dezentralisie-
rung der Verhandlungen vor.

Michael Mesch
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